
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

72-2 Sächsisches Privatrundfunkgesetz (SächsPRG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (3. Mai 2009) 
 
 
Das Sächsische Privatrundfunkgesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes zum Zwölften Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag und zur Änderung des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes v. 16. April 2009, 
SächsGVBl. S. 130, mit Wirkung vom 3. Mai 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 1  Anwendungsbereich 

(1) … 
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

die Verbreitung oder Weiterverbreitung von Dar-
bietungen, 

1.-3. … 
(3) … 

 
§ 1a  Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit be-
stimmte Veranstaltung und Verbreitung von Dar-
bietungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter 
Benutzung elektromagnetischer Schwingungen 
ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels 
eines Leiters. Der Begriff schließt Darbietungen 
ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen 
besonderes Entgelt empfangbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Vollprogramme sind Rundfunkprogramme 

mit vielfältigen Inhalten, in welchen Unterrichtung, 

neu 
 
§ 1  Anwendungsbereich 

(1) (unverändert) 
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

die Verbreitung oder Weiterverbreitung von Ange-
boten, 

1.-3. (unverändert) 
(3) (unverändert) 

 
§ 1a  Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist  ein linearer Informations- 
und Kommunikationsdienst; er ist die für die 
Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang 
bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von 
Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang 
eines Sendeplans unter Benutzung elektro-
magnetischer Schwingungen. Der Begriff 
schließt Angebote ein, die verschlüsselt verbreitet 
werden oder gegen besonderes Entgelt 
empfangbar sind. Kein Rundfunk sind Angebote, 
die 

1. jedenfalls weniger als 500 potenziellen 
Nutzern zum zeitgleichen Empfang ange-
boten werden, 

2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus Spei-
chern von Empfangsgeräten bestimmt 
sind, 

3. ausschließlich persönlichen oder familiä-
ren Zwecken dienen, 

4. nicht journalistisch-redaktionell gestaltet 
sind, 

5. aus Sendungen bestehen, die jeweils ge-
gen Einzelentgelt freigeschaltet werden, 
oder 

6. Eigenwerbekanäle sind. 
(2) Rundfunkprogramm ist eine nach einem 

Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhal-
ten. 

(3) Sendung ist ein inhaltlich zusammen-
hängender, zeitlich begrenzter Teil eines Rund-
funkprogramms. 

(4) Vollprogramme sind Rundfunkprogramme 
mit vielfältigen Inhalten, in welchen Unterrichtung, 



 

 

    
 

Bildung und Unterhaltung insgesamt einen wesent-
lichen Teil des Gesamtprogramms bilden. 

(3) Spartenprogramme sind Rundfunkpro-
gramme mit wesentlich gleichartigen Inhalten, 
insbesondere als Nachrichten-, Bildungs-, Kultur-, 
Unterhaltungs- oder Sportprogramme. 

(4) Fensterprogramme sind zeitlich begrenzte 
Rundfunkprogramme von wöchentlich mindestens 
60 Minuten Länge, die inhaltlich vorrangig auf 
sächsische Orte und Regionen, auf Sachsen oder 
darüber hinaus auf eines oder mehrere benachbar-
te Länder bezogen sind oder überwiegend in 
Sachsen hergestellt werden und im Rahmen eines 
bundesweiten Programms zusammen mit diesem 
oder sendetechnisch getrennt verbreitet werden. 
Dabei kann der Veranstalter des Fensterpro-
gramms auch mit anderen bundesweiten, landes-
weiten, regionalen oder örtlichen Veranstaltern 
zusammenarbeiten. 

(4a) Vergleichbare Telemedien sind solche Te-
lemedien, die wie Rundfunkprogramme an die 
Allgemeinheit gerichtet sind. 

(5) Werbung ist jede Äußerung bei der Aus-
übung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs, die im Rundfunk von einem öffent-
lich-rechtlichen oder privaten Veranstalter entwe-
der gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleis-
tung oder als Eigenwerbung gesendet wird mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, 
gegen Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 8 Rundfunk-
staatsvertrag (RStV) bleibt unberührt. 

(6) Schleichwerbung ist die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von 
Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen 
in Programmen, wenn sie vom Veranstalter ab-
sichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks 
dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen 
kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbe-
sondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, 
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegen-
leistung erfolgt. 

(7) Sponsoring ist jeder Beitrag einer natürli-
chen oder juristischen Person oder einer Perso-
nenvereinigung, die an Rundfunktätigkeiten oder 
an der Produktion audiovisueller Werke nicht betei-
ligt ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung 
einer Sendung, um den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild der Person oder Personenverei-
nigung, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu för-
dern. 

 

Bildung und Unterhaltung insgesamt einen wesent-
lichen Teil des Gesamtprogramms bilden. 

(5) Spartenprogramme sind Rundfunkpro-
gramme mit wesentlich gleichartigen Inhalten, 
insbesondere als Nachrichten-, Bildungs-, Kultur-, 
Unterhaltungs- oder Sportprogramme. 

(6) Fensterprogramme sind zeitlich begrenzte 
Rundfunkprogramme von wöchentlich mindestens 
60 Minuten Länge, die inhaltlich vorrangig auf 
sächsische Orte und Regionen, auf Sachsen oder 
darüber hinaus auf eines oder mehrere benachbar-
te Länder bezogen sind oder überwiegend in 
Sachsen hergestellt werden und im Rahmen eines 
bundesweiten Programms zusammen mit diesem 
oder sendetechnisch getrennt verbreitet werden. 
Dabei kann der Veranstalter des Fensterpro-
gramms auch mit anderen bundesweiten, landes-
weiten, regionalen oder örtlichen Veranstaltern 
zusammenarbeiten. 

(7) Vergleichbare Telemedien sind solche Te-
lemedien, die wie Rundfunkprogramme an die 
Allgemeinheit gerichtet sind. 

(8) Werbung ist jede Äußerung bei der Aus-
übung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs, die im Rundfunk von einem öffent-
lich-rechtlichen oder privaten Veranstalter entwe-
der gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleis-
tung oder als Eigenwerbung gesendet wird mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, 
gegen Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 8 Rundfunk-
staatsvertrag (RStV) bleibt unberührt. 

(9) Schleichwerbung ist die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von 
Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen 
in Programmen, wenn sie vom Veranstalter ab-
sichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks 
dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen 
kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbe-
sondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, 
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegen-
leistung erfolgt. 

(10) Sponsoring ist jeder Beitrag einer natürli-
chen oder juristischen Person oder einer Perso-
nenvereinigung, die an Rundfunktätigkeiten oder 
an der Produktion audiovisueller Werke nicht betei-
ligt ist, zur direkten oder indirekten Finanzierung 
einer Sendung, um den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild der Person oder Personenverei-
nigung, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu för-
dern. 

 



 

 

    
 

(8) Teleshopping ist die Sendung direkter An-
gebote an die Öffentlichkeit für den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und 
Verpflichtungen, gegen Entgelt. 

 
(9) Programmbouquet ist die Bündelung von 

Programmen und Diensten, die in digitaler Technik 
unter einem elektronischen Programmführer ver-
breitet werden. 

(10) Sendung ist ein inhaltlich zusammenhän-
gender, in sich geschlossener, zeitlich begrenzter 
Teil eines Rundfunkprogramms. 

(11) Veranstalter ist, wer ein Rundfunkpro-
gramm in eigener inhaltlicher Verantwortung an-
bietet. 

(11a) Plattformanbieter ist, wer auf digitalen 
Übertragungskapazitäten oder digitalen Daten-
strömen Rundfunk und vergleichbare Telemedien, 
auch von Dritten, mit dem Ziel zusammenfasst, 
diese Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu 
machen, oder wer über die Auswahl für die Zu-
sammenfassung entscheidet; Plattformanbieter ist 
nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedi-
en ausschließlich vermarktet. 

(12) Landesanstalt ist die Sächsische Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. 

(13) Technische Übertragungskapazitäten sind 
elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenz 
oder Frequenzbänder (Frequenzen). 

(14) Bitrate ist die pro Zeiteinheit zu transportie-
rende Informationsmenge. 
 

§ 3  Programme im privaten Rundfunk 
(1) Die Landesanstalt kann Zulassungen für 

landesweite und lokale sowie regionale Rundfunk-
vollprogramme erteilen. Dabei werden Sendege-
biete von der Landesanstalt unter Berücksichti-
gung der verfügbaren technischen Übertragungs-
kapazitäten und der zuvor festgestellten wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit für die Veranstaltung von Voll-
programmen nach programmlichen Gesichtspunk-
ten festgelegt. Ebenso kann die Landesanstalt 
weitere Programme, insbesondere über Satelliten, 
in Kabelanlagen oder auf anderen Plattformen 
verbreitete Programme, Spartenprogramme und 
Fensterprogramme, zulassen. Die Landesanstalt 
kann Offene Kanäle und Formen der nichtkom-
merziellen Veranstaltung von lokalem und regiona-
lem Rundfunk ermöglichen. Dies kann auch da-
durch geschehen, dass Sendezeiten für die eigen-
verantwortliche Gestaltung von einzelnen Sendun-
gen durch Dritte im Rahmen des Programms des 
Veranstalters zur Verfügung gestellt werden. 

 
(2)-(3) … 

(11) Teleshopping ist die Sendung direkter An-
gebote an die Öffentlichkeit für den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und 
Verpflichtungen, gegen Entgelt in Form von Tele-
shoppingkanälen, -fenstern und -spots. 

(12) Programmbouquet ist die Bündelung von 
Programmen und Diensten, die in digitaler Technik 
unter einem elektronischen Programmführer ver-
breitet werden. 

 
 
 
(13) Veranstalter ist, wer ein Rundfunkpro-

gramm in eigener inhaltlicher Verantwortung an-
bietet. 

(14) Plattformanbieter ist, wer auf digitalen 
Übertragungskapazitäten oder digitalen Daten-
strömen Rundfunk und vergleichbare Telemedien, 
auch von Dritten, mit dem Ziel zusammenfasst, 
diese Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu 
machen, oder wer über die Auswahl für die Zu-
sammenfassung entscheidet; Plattformanbieter ist 
nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Telemedi-
en ausschließlich vermarktet. 

(15) Landesanstalt ist die Sächsische Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. 

(16) Technische Übertragungskapazitäten sind 
elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenz 
oder Frequenzbänder (Frequenzen). 

(17) Bitrate ist die pro Zeiteinheit zu transportie-
rende Informationsmenge. 
 

§ 3  Programme im privaten Rundfunk 
(1) Die Landesanstalt kann Zulassungen für 

landesweite und lokale sowie regionale Rundfunk-
vollprogramme erteilen. Dabei werden Sendege-
biete von der Landesanstalt unter Berücksichti-
gung der verfügbaren technischen Übertragungs-
kapazitäten und der zuvor festgestellten wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit für die Veranstaltung von Voll-
programmen nach programmlichen Gesichtspunk-
ten festgelegt. Ebenso kann die Landesanstalt 
weitere Programme, insbesondere über Satelliten, 
in Kabelanlagen oder auf anderen Plattformen 
verbreitete Programme, Spartenprogramme, Fens-
terprogramme und Teleshoppingkanäle, zulas-
sen. Die Landesanstalt kann Offene Kanäle und 
Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von 
lokalem und regionalem Rundfunk ermöglichen. 
Dies kann auch dadurch geschehen, dass Sende-
zeiten für die eigenverantwortliche Gestaltung von 
einzelnen Sendungen durch Dritte im Rahmen des 
Programms des Veranstalters zur Verfügung ge-
stellt werden. 

(2)-(3) (unverändert) 



 

 

    
 

§ 7  Sicherung der Meinungsvielfalt 
 
(1) In den im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

zugelassenen privaten Rundfunkprogrammen ist 
inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentli-
chen zum Ausdruck zu bringen. Die bedeutsamen 
politischen, weltanschaulichen und gesellschaftli-
chen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollpro-
grammen angemessen zu Wort kommen; Auffas-
sungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. 
Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, 
bleibt hiervon unberührt. 

(2) … 
(3) Die Landesanstalt achtet im Rahmen der 

Vergabe der Übertragungskapazitäten und bei 
nachträglichen Veränderungen bei Lizenznehmern 
darauf, dass den Grundsätzen der Meinungs- und 
Veranstaltungsvielfalt Rechnung getragen, ein 
Entstehen vorherrschender Meinungsmacht aus-
geschlossen und Tendenzen der Medienkonzent-
ration rechtzeitig und wirksam entgegengewirkt 
wird. 
 
§ 10  Auswahlgrundsätze 

(1) … 
(2) Vorrang haben Antragsteller, die gegenüber 

anderen Antragstellern einen größeren Beitrag zur 
Meinungsvielfalt im Sendegebiet und zur Gesamt-
heit der Programme nach § 2 Abs. 2 erwarten las-
sen. Hierbei sind auch folgende Auswahlkriterien 
heranzuziehen: 

1.-4. … 
Bis zum … 

(3) … 
 
§ 32  Arbeitsweise und Aufgaben des Medien-
rates 

(1)-(6) … 
(7) Der Medienrat hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 
1.-4. … 
5. Entscheidungen zur Sicherung der Mei-

nungsvielfalt, 
6.-11. … 

 
§ 38  Verbreitung, Weiterverbreitung 

(1)-(3) … 
(4) Die Entscheidung über die nach Absatz 3 

hinausgehende Belegung mit in digitaler Technik 
verbreiteten Programme und vergleichbaren Tele-
medien trifft der Betreiber 

1. innerhalb einer weiteren Übertragungskapa-
zität im Umfang von einem Drittel der für die 
digitale Verbreitung zur Verfügung stehen-
den Gesamtkapazität, soweit er darin unter 

§ 7  Sicherung der Meinungs- und Angebots-
vielfalt 

(1) In den im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zugelassenen privaten Rundfunkprogrammen ist 
inhaltlich die Vielfalt der Meinungen und Angebo-
te im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die 
bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in 
den Vollprogrammen angemessen zu Wort kom-
men; Auffassungen von Minderheiten sind zu be-
rücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) (unverändert) 
(3) Die Landesanstalt achtet im Rahmen der 

Vergabe der Übertragungskapazitäten und bei 
nachträglichen Veränderungen bei Lizenznehmern 
darauf, dass den Grundsätzen der Meinungs-, 
Angebots- und Veranstaltungsvielfalt Rechnung 
getragen, ein Entstehen vorherrschender Mei-
nungsmacht ausgeschlossen und Tendenzen der 
Medienkonzentration rechtzeitig und wirksam ent-
gegengewirkt wird. 
 
§ 10  Auswahlgrundsätze 

(1) (unverändert) 
(2) Vorrang haben Antragsteller, die gegenüber 

anderen Antragstellern einen größeren Beitrag zur 
Meinungs- und Angebotsvielfalt im Sendegebiet 
und zur Gesamtheit der Programme nach § 2 
Abs. 2 erwarten lassen. Hierbei sind auch folgende 
Auswahlkriterien heranzuziehen: 

1.-4. (unverändert) 
Bis zum (unverändert) 

(3) (unverändert) 
 
§ 32  Arbeitsweise und Aufgaben des Medien-
rates 

(1)-(6) (unverändert) 
(7) Der Medienrat hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 
1.-4. (unverändert) 
5. Entscheidungen zur Sicherung der Mei-

nungs- und Angebotsvielfalt, 
6.-11. (unverändert) 

 
§ 38  Verbreitung, Weiterverbreitung 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Die Entscheidung über die nach Absatz 3 

hinausgehende Belegung mit in digitaler Technik 
verbreiteten Programme und vergleichbaren Tele-
medien trifft der Betreiber 

1. innerhalb einer weiteren Übertragungskapa-
zität im Umfang von einem Drittel der für die 
digitale Verbreitung zur Verfügung stehen-
den Gesamtkapazität, soweit er darin unter 



 

 

    
 

Berücksichtigung der Interessen der ange-
schlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von 
Programmveranstaltern sowie ein vielfälti-
ges Programmangebot an Vollprogrammen, 
nicht entgeltfinanzierten Programmen, Spar-
tenprogrammen und Fremdsprachenpro-
grammen einbezieht sowie vergleichbare 
Telemedien angemessen berücksichtigt, 

 
2. … 
(5)-(7) … 

 
§ 41  Widerruf der Zulassung 

(1) … 
(2) Die Zulassung kann widerrufen werden, 

wenn 
1.-2. … 
3. der Veranstalter Maßnahmen nicht ergreift, 

die die Landesanstalt ihm zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt auferlegt hat, 

 
4.-6. … 

Im letzteren Fall … 
(3)-(4) … 

 

Berücksichtigung der Interessen der ange-
schlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von 
Programmveranstaltern sowie ein vielfälti-
ges Programmangebot an Vollprogrammen, 
nicht entgeltfinanzierten Programmen, Spar-
tenprogrammen und Fremdsprachenpro-
grammen einbezieht sowie vergleichbare 
Telemedien und Teleshoppingkanäle an-
gemessen berücksichtigt, 

2. (unverändert) s 
(5)-(7) (unverändert) 

 
§ 41  Widerruf der Zulassung 

(1) (unverändert) 
(2) Die Zulassung kann widerrufen werden, 

wenn 
1.-2. (unverändert) 
1. der Veranstalter Maßnahmen nicht ergreift, 

die die Landesanstalt ihm zur Sicherung der 
Meinungs- und Angebotsvielfalt auferlegt 
hat, 

4.-6. (unverändert) 
Im letzteren Fall (unverändert) 

(3)-(4) (unverändert) 
 

 
 


